
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1925/2/11 3Ob95/25
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1925

Norm

ABGB §166 Aa

Rechtssatz

Der Ausdruck "Vermögen" im § 166 ABGB deckt nicht bloß das Einkommen aus einem Vermögen, sondern auch, und

zwar in erster Linie, dieses selbst.

Entscheidungstexte

3 Ob 95/25

Entscheidungstext OGH 11.02.1925 3 Ob 95/25

Veröff: SZ 7/47
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